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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1993

Norm

MedienG §24

Rechtssatz

Sinn des Impressums ist es, den von einer Berichterstattung Betro2enen in die Lage zu versetzen, seine Ansprüche

gegen die richtige Person zu richten und entsprechend zu adressieren. Die Publizitätswirkung des Impressums

gewährleistet den Schutz des auf die Richtigkeit des Impressums gestützten Vertrauens einer von einer

Berichterstattung betro2enen Person, wobei die Konsequenzen eines allfälligen Verstoßes gegen das Gebot der

Impressumsklarheit der Impressumsverfasser gegen sich gelten lassen muß, ohne daraus prozessuale oder materielle

Rechtsnachteile des Verfahrensgegners ableiten zu können.

Entscheidungstexte

12 Os 141/93
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